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Rundschreiben 

Kündigungsberechtigung bei nichtwissenschaftlichen Beschäftigten 

 

 

Hiermit teile ich als Kanzler der Universität Bonn mit, dass bis auf Weiteres bei meiner 

Abwesenheit Frau Kristina Friske, Ständige Vertreterin des Kanzlers, und bei deren Abwesenheit 

Frau Christl Müller von Baczko, Leitung Dezernat 3 - Personalmanagement, berechtigt sind, 

Arbeitsverhältnisse zwischen der Universität Bonn und nichtwissenschaftlichen Beschäftigten 

sowohl ordentlich als auch außerordentlich zu kündigen.  

 

 

 

 

Gez. Holger Gottschalk 
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